Bekanntmachung

über die Gewährung einer Nachfrist für die
Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der
Jugend- und Auszubildendenvertretung
(§ 11 Abs. 1 und 2 BPersVWO)

Der Wahlvorstand bei der Techniker Krankenkasse ______________________     


(Dienststelle)

________________, den ____________

Bekanntmachung

Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung wurde innerhalb der im Wahlaus-schreiben bekannt gegebenen Frist kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht.

Gemäß § 11 BPersVWO wird eine Nachfrist von 6 Arbeitstagen zur Einreichung von Wahlvorschlägen festgesetzt. Auf die Angaben im Wahlausschreiben über Inhalt und Form der Wahlvorschläge wird Bezug genommen.

Wenn bis zum __(6 AT)__ kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird, so findet die Wahl nicht statt.

Der Wahlvorstand


____________________        ____________________        ____________________

(Unterschrift)
(Unterschrift)

Vorsitzende/r                         
stellv. Vorsitzende/r

Ausgehängt am     ___(18 KT nach Erlass des Wahlausschr.+ evtl. Nachbesserungsfrist)___

Abzunehmen am   ___(6 Arbeitstage nach Erlass der Bekanntmachung)__
